
 

Sachbearbeiter/in Fachbereichs-
leiter/in 

Amtsleiter/in mitzeichnendes Amt (bei 
über-/ außerplanm. Ausga-
ben: Amt 11) 

 

Stadtrat/Stadträtin Oberbürgermeister 

Seite 1/2 

BESCHLUSSVORLAGE 

  Vorlage-Nr.: B 17/0030/1 

37 - Amt für Feuerwehr, Rettungsdienst und 
Katastrophenschutz 

Datum: 07.02.2017 

Bearb.:  Schuck, Ulrich Tel.:  öffentlich 

Az.:  Herr Schuck/Ja  

 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 
 

Hauptausschuss  Vorberatung 
Stadtvertretung 14.03.2017 Entscheidung 

 
 

Zustimmung zur Neuwahl eins stellvertretenden Ortswehrführers der FF Glashütte 
und eines Ortswehrführers der FF Harksheide 
 
Beschlussvorschlag 
 
1. 
Der Neuwahl des Brandmeisters Gerd Westphal zum stellvertretenden Ortswehrführers der 
FF Glashütte wird gemäß § 11 Abs. 3 Brandschutzgesetz Schleswig-Holstein vom 
10.02.1996, in seiner Fassung vom 16.03.2015, zugestimmt. 
 
2. 
Der Neuwahl des Löschmeisters Hendrik Liesner zum Ortswehrführer der FF Harksheide  
wird gemäß § 11 Abs. 3 Brandschutzgesetz Schleswig – Holstein vom 10.02.1996, in seiner 
Fassung vom 16.03.2015, zugestimmt. 
 
 
 
Sachverhalt 
 
Stellvertretender Ortswehrführ Freiwilligen Feuerwehr Glashütte 
Die Amtszeit des bisherige Amtsinhabers, Herrn Georg Schmidt, endet am 17.02.2017. Eine 
erneute Kandidatur steht nicht an.  
Bis zum Wahltag, der Jahreshauptversammlung der Wehr am 20.01.2017, wurde dem Ober-
bürgermeister ein Wahlvorschlag fristgerecht unterbreitet. Dieser lautete auf den bisherigen 
Zugführer Gerd Westphal. 
In der Jahreshauptversammlung der Wehr am 20.01.17 wurde Herr Westphal zum neuen 
stellvertretenden Ortswehrführer gewählt. 
Die Wahl bedarf der Zustimmung durch die Stadtvertretung. 
 
Die Wahlzeit beträgt 6 Jahre und beginnt ab dem Tage der Ernennung durch den Herrn 
Oberbürgermeister. 
Herr Westphal hat fast alle erforderlichen Lehrgänge absolviert. Er hat sich bereit erklärt, den 
fehlenden Lehrgang, Führen von Verbänden, innerhalb der nächsten 2 Jahre zu absolvieren.  
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Ortswehrführ Freiwilligen Feuerwehr Harksheide 
Die Amtszeit des bisherige Amtsinhabers, Herrn Norbert Scharf, endete am 23.12.2016 auf 
Grund eines Wohnortwechsels nach Niedersachsen. Die Geschäfte werden seitdem durch 
den stellvertretenden Ortswehrführer, Herrn Shawn Kleese, wahrgenommen.  
Bis zum Wahltag, der Jahreshauptversammlung der Wehr am 27.01.2017, wurde dem Ober-
bürgermeister ein Wahlvorschlag fristgerecht unterbreitet. Dieser lautete auf den Berufsfeu-
erwehrmann Hendrik Liesner. 
In der Jahreshauptversammlung der Wehr am 27.01.17 wurde Herr Liesner zum neuen 
Ortswehrführer gewählt. 
Die Wahl bedarf der Zustimmung durch die Stadtvertretung. 
 
Die Wahlzeit beträgt 6 Jahre und beginnt ab dem Tage der Ernennung durch den Oberbür-
germeister. 
Herr Liesner hat durch seine Berufsfeuerwehrausbildung fast alle erforderlichen Lehrgänge 
absolviert. Er hat sich bereit erklärt, den fehlenden Lehrgang, Leiten einer Feuerwehr, inner-
halb der nächsten 2 Jahre zu absolvieren. 
 
 
Die Wahlniederschriften liegen dem Fachamt vor. Die satzungsmäßigen und gesetzlichen 
Voraussetzungen für die Amtsausübungen sind gegeben. 
Nach Zustimmung der Stadtvertretung wird die Aufsichtsbehörde über den positiven Be-
schluss der Stadtvertretung durch das Fachamt informiert.  
 
Gegen die Erteilung der Zustimmung durch die Stadtvertretung bestehen keine Bedenken.  
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